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Hausanschrift
AWB Landkre¡s B¡rkênfeld
- E¡genbetr¡eb -
Schlossallee I
55765 B¡rkenfêld

Ust-lD-Nr DE 183994165

S¡e erre¡chen uns per
Telêfon: 06782/9989-0
Telofâx: 06782/9989-44

E-Mâil: ¡nfo@egb-b¡r de
lnternet: http://M egb-bir de

Ansprechpartner:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Datum

Bankverù¡ndungen:
Kre¡ssparkasse
B¡rkenfeld

Volksbank
Hunsrúck-Nahe eG

MichaelSuska
06782 I 9989-fi
06782 I 998944
michael.suska@egb-bir.de

07.04.2015
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56250030 DE78 5625 0030 0000220442
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47ß218 GENODEDIKHK

! :,:- - ..1,--" : -, '. ì

G, u. li r,iiri L;riì

0 S, lipirr Zuib

AWB Birkenfeld. Schlossallee 9. 55765 Birkenfeld

Firma
Gertrud Hermann und Martin Gihl GbR
Brunnenplatz 9

6657 1 Eppelborn-Calmesweiler

nachrichtlich:
Fa. Willi Wahl, ldarer Weg 9, 55758 Mackenrodt

Abfallwirtschafts betrieb
Landkreis Birkenfeld

- Eigenbetrieb -

Offnungsze¡ton AWB B¡rkenfeld:
Mo-Mi 08 3(Þ12 00 und 14 00-15 00 Uhr
Do 08 30-12 00 und '14 00-18 00 Uhr
Fr 08 30-12 00 Uhr

Öff nungsze¡ten At¡\Z Re¡bertsbach:
McFr 080È1600Uhr
Sa 08 0G-12 00 Uhr
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Deponie der Klasse I auf der Gemarkung Ellweiler (Grundstücke des Feldspattagebaus
Haumbach ll)

Sehr geehrte Damen und Herren,

derWerkausschuss hat in seiner Sitzung am26.03.2015 über lhr o.b. Vorhaben bzw. lhre hiezu
vorgetragenen Beweggründe beraten und aus der Position des öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträgers grundsätzl¡ch beschlossen, die von lhnen geplante Errichtung und den Betrieb
einer Deponie der Klasse I auf den betreffenden Grundstücken der Gemarkung Ellweiler zu
unterstützen.
Diese Entscheidung ergeht losgelöst von den raumordner¡schen und genehmigungsrechtlichen
Erfordernissen.
Einerseits trägt der Landkreis Birkenfeld damit seiner Verpflichtung zur Gewährleistung einer
langzeitigen Entsorgungssicherheit im Bereich der Deponie der Klasse I Rechnung; andererseits
werden auch als Pendant zu der Annahmestelle für Kleinmengen aus privaten Haushalten im
nördlichen Bereich des Landkreises, mit der vorgesehenen Lage im südlichen Bereich des
strukturschwachen Landkreises Birkenfeld die Standort- und Ansiedlungsbedingungen für
Unternehmen der Baubranche gestärkt und verbessert.
Der Landkreis setzt mit diesem Unterstützungsbekunden voraus, dass seine gesetzlich zt)
erfüllende Entsorgungssicherheit in diesem Deponiebereich damit abgedeckt werden kann und
dass die Deponienutzung nicht ausschließlich für betriebseigene Zwecke erfolgt, d.h. das auch eine
Nutzung zum Zwecke der Abgabe von Kleinmengen aus Haushaltungen erfolgen kann. Dies wäre
zu gegebener Zeit vertraglich zu gewährleisten.

Für gegebenenfalls bestehenden weiteren Erörterungsbedarf stehen wir gerne zur Verfügung.

Die Fa. Willi Wahl, die mit Schreiben vom 28.02.2015 eine weitere Vorhabensbegründung geliefert
hat, hat Abdruck dieses Schreibens erhalten.

Grüßen
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